
Keuchhusten, Wiederzulassung bei Schwangerschaft
Beitrag von „Susannea“ vom 9. Januar 2018 13:07

Zitat von Krabappel

Ich verstehe nicht ganz. Wenn du nicht auf die Kollegin triffst, kannst du dich nicht
anstecken.

Die Kollegin könnte ja aber bereits Schüler angesteckt haben, deshalb gelten die 21 Tage
natürlich trotzdem, egal ob sie da ist oder nicht.
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